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Jahresrückblick 2006
Geschätzte Mitglieder
Schon ist es wieder so weit und Sie
haben den Jahresrückblick des
Präsidenten vor sich. Die Weih-
nachtsfeiertage 2006 und der Jah-
reswechsel zu 2007 stehen vor der
Tür. Es entspricht einer Tradition,
dass wir das vergangene Jahr noch
einmal Revue passieren lassen.

Nationale 
Dach-OdA-Gesundheit
Im Jahr 2005 war sicher die Grün-
dung der Nationalen Dach-Oda-
Gesundheit (Oda-Santée) ein Hö-
hepunkt. Die OdA-Santée hatte
2006 vielfältige Aufgaben wahrzu-
nehmen, sie hat sich u.a. auch der
Thematik des Medizinischen Mas-
seurs angenommen. Der Dachver-
band der Masseure der Schweiz
(DVMS), dem sich SVBM und ZVMN
angeschlossen haben, wurde zu-
sammen mit dem Schweizerischen
Verband der Medizinischen Mas-
seure (SVMM) und dem Verband
der Medizinischen Masseure
(VDMS) angehalten, die Ausbil-
dung zu reglementieren. Noch die-
sen Sommer sind die ersten Arbei-
ten aufgenommen worden. Man ist
natürlich gehalten, diese Arbeiten
zügig voranzutreiben. Ich darf an
dieser Stelle mit Genugtuung fest-
halten, dass in diesem Gremium
bei den vergangenen Sitzungen
konstruktiv und zielorientiert ge-
arbeitet wurde. Seien wir optimis-
tisch, dass bald ein Abschluss ge-
funden werden kann.

Dienstleistungen des
SVBM
Der Vorstand des SVBM ist be-
strebt, das Dienstleistungsange-
bot des Verbandes laufend zu
überprüfen und wenn immer mög-
lich sinnvoll auszubauen. Erinnert
sei an dieser Stelle an das neue
Angebot für Ihr Detailprofil und
Ihre persönliche Website, vorge-
stellt im Insieme 3/2006. Auch
mit Krankenkassen sind wir bezüg-
lich Kollektivverträgen in Kontakt
gestanden, hier wurde Ihnen sei-
tens der SWICA ein Angebot unter-
breitet. Es steht selbstverständ-
lich jedem Mitglied frei, ein sol-
ches Angebot zu prüfen und dann
zu entscheiden, ob er einem Kol-
lektivvertrag beitreten will oder
nicht. Je mehr Verbandsmitglieder
beitreten, desto besser verteilt
sich das Risiko. Gefreut hat sich
der Vorstand dann natürlich über
den Erfolg des Weiterbildungsan-
gebotes und wir hoffen, dasselbe
finde auch 2007 wieder regen An-
klang bei Ihnen.

Krankenkassen
Die Zusammenarbeit unserer Mit-
glieder mit den Krankenkassen hat
eigentlich in den letzten Jahren
nicht gross zu Diskussionen Anlass
gegeben. Dass man sich aber auf
den Lorbeeren nicht ausruhen
darf, das hat die neueste Aktion
der Helsana gezeigt. Ohne Voran-
kündigung ist die Helsana an die
Öffentlichkeit getreten und hat

die Anforderungen an Therapeu-
ten gesteigert. Es sollen nur noch
Leistungen von Masseuren abge-
rechnet werden können, welche
über den Fähigkeitsausweis des
Schweizerischen Roten Kreuzes
verfügen. Das hat natürlich zu ei-
ner gewaltigen Unruhe bei unse-
ren Mitgliedern geführt, aber auch
bei den Mitgliedern anderer Ver-
bände, und selbst das EMR wusste
nichts von dieser Aktion. Zum
Zeitpunkt der Drucklegung dieses
Insiemes sind unsere Abklärun-
gen, ob die Aktion der Helsana
rechtmässig ist oder nicht, noch
nicht abgeschlossen. Wir stehen
in Kontakt mit dem EMR, dem SRK
und anderen Verbänden.

Dankeschön
Jedes Jahr ist es für mich als Prä-
sident eine angenehme Pflicht,
mich bei all denen zu bedanken,
die im vergangenen Jahr für den
SVBM im Einsatz standen, sei es
im Vorstand, sei es bei den Weiter-
bildungen, der Praxisinspektion
oder wo auch immer. Ich wünsche
Ihnen und Ihren Angehörigen
auch im Namen des gesamten Vor-
standes für die kommenden Fest-
tage und den Jahreswechsel alles
Gute und ich bedanke mich ganz
einfach bei allen, die sich für die
Belange des SVBM und damit des
Masseurs stark machen.

Ihr Präsident, R. Garbauer
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agenda 
Sekretariat
Das Sekretariat ist vom 
Montag, 25. Dezember 2006,
bis und mit Dienstag,
2. Januar 2007, geschlossen.

Insieme 2007 
Einsendeschluss
Insieme 1/2007   Freitag,     9.3.07

Insieme 2/2007   Freitag,   25.5.07

Insieme 3/2007   Freitag,   24.8.07

Insieme 4/2007   Freitag, 16.11.07

Voranzeige Jubiläums-
GV 2007 in Luzern
(mit anschliessenden Aktivitäten)

Samstag, den 21.4.2007,
11.00 Uhr

S V B M - M e s s e d a t e n
2007
Gesundheit ‘07
Messe für Gesundheit und
Wohlbefinden
BEA bern expo, Gebäude G1,
Halle 120
Donnerstag, 11. Januar, bis 
Sonntag, 14. Januar 2007

Öffnungszeiten:
Donnerstag/Freitag
13–21 Uhr
Samstag/Sonntag
10–18 Uhr
SVBM-Stand: Halle 120,
Stand D16
www.healthfair.ch

muba – Gesund 2007
Messe Basel
Freitag, 2. März, bis Sonn-
tag, 11. März 2007

Öffnungszeiten:
täglich 10–18 Uhr
SVBM-Stand: Halle 2.1, 
Stand K22
www.muba.ch

servicebox
SVBM Sekretariat
Postfach 148, 8887 Mels
Tel. 081 723 05 55
Mo – Fr 08.30–11.00 Uhr
Di u. Do 14.00–16.00 Uhr

Dubiose Branchen-Webportale
Vermutlich hatten Sie auch
schon Anfragen von Betrei-
bern von Websuchportalen.
Viele Anbieter solcher
Plattformen sind seriös,
doch es gibt leider auch
immer mehr «schwarze
Schafe».

Es tummelt sich
allerhand
Im letzten Insieme haben wir über
unser neu gestaltetes Angebot im
Bereich der Mitglieder-Website in-
formiert. Es freut uns, dass dieses
Angebot bereits reges Interesse
findet. Aber es bestätigt auch,
dass der breite Nutzen des World
Wide Webs von unseren Mitglie-
dern erkannt und genutzt wird;
dies in einem seriösen und kos-
tengünstigen Umfeld.

Wir erachten es aber als sinnvoll,
Sie auch auf negative «Auswüch-
se» der weltweiten Vernetzung

aufmerksam zu machen, und hof-
fen, Sie dafür zu sensibilisieren.
Denn im vielfältigen Angebot von
«Suchmaschinen»  im WWW finden
sich neben professionellen und se-
riösen Anbietern leider auch im-
mer wieder Anbieter, die ihre Auf-
gabe nicht ganz so ernst nehmen.

Wie kommt das?
Nur allzu oft erhalten wir von An-
bietern eines Branchensuchpor-
tals Angebote, welche auf den 
ersten Blick verlockend erschei-
nen. Man erklärt uns zum Beispiel,
dass unsere Adresse seit einem
Jahr auf dieser Site aufgeführt ist
und «unsere» Site so und so oft
angeklickt worden sei. Solche und
ähnliche Aussagen müssen Sie kri-
tisch stimmen. Denn bei genaue-
rem Hinschauen stellen wir
schnell fest, dass unsere Praxis
zwar tatsächlich auf besagter Site
zu finden ist, aber oft mit unvoll-
ständigen oder sogar falschen An-

gaben. Die Kosten, dass unser
Name weiterhin aufgeführt bleibt,
stehen zum Nutzen meist in kei-
nem Verhältnis.

Oder wir selber stossen beim Sur-
fen auf solchen «Such-Sites» un-
ter entsprechenden Suchbegriffen
auf unsere Praxis, obwohl wir dazu
nie einen Auftrag gaben. Wie
kommt das? Die Anbieter suchen
legal (z. B. in Telefonverzeichnis-
sen) nach Stichworten allerlei
Adressen. Sie übernehmen diese
Adressen ohne weitere Prüfung
auf ihre eigene Website. So kann
es vorkommen, dass wir unseren
Namen mit Praxisadresse, z.B. un-
ter dem Suchbegriff «Massage»,
zusammen mit anderen Angebo-
ten, v.a. aus dem Rotlichtmilieu,
auf der gleichen Website wieder-
finden. Diese Tatsache erachten
wir für den guten Ruf unserer Mit-
glieder und der ganzen Branche
als sehr unbefriedigend. Seriöse
Anbieter haben hier ein anderes
Vorgehen und diese «Masche»
nicht nötig. Vor allem informieren
Sie die seriösen Anbieter über ihr
Angebot, bevor Ihr Name auf de-
ren Website erscheint.

Es prüfe, wer sich bindet
Wir empfehlen Ihnen daher, soll-
ten Sie auf irgendwelchem Weg
(per Post, Telefon oder Mail) ein
Angebot zur Eintragung Ihrer Pra-
xis auf einer entsprechenden Web-
site erhalten, sich in jedem Fall
über die Kosten zu informieren
(denn diese sind meist zu hoch).
Gehen Sie persönlich auf die ent-
sprechende Site, stöbern Sie im
Angebot, suchen Sie Ihren Eintrag
und prüfen Sie Ihre «Mitbewer-
ber» auf deren Angebote und Se-
riosität. Sollten Sie sich mit dem
Inhalt der Website nicht identifi-
zieren können, verlangen Sie vom
Betreiber die umgehende Lö-
schung Ihres Eintrages. Dies ist
zum Wohle des guten Rufes Ihrer
Praxis leider allzu oft nötig. Mit
Fragen wenden Sie sich ans SVBM-
Sektretariat oder per Mail an
beat.kasper@svbm.ch.

SVBM-Vorstand und Sektretariat
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Wellsana
Massagefachschule

8494 Bauma

Gesichtsmassage Januar 2007
Schröpfkurs Februar 2007
Tiefenmassage März 2007
Tai-Tabel-Massage April 2007
Pre-Natal-Massage Juni 2007
Organsprache in der FRZ Juni 2007

Weitere Infos erhalten Sie unter:
Telefon 052 386 35 35

E-Mail: wellsana@gmx.ch
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Simon Keller AG, Lyssachstrasse 83, 3400 Burgdorf
Telefon 034 422 74 74 · Fax 034 423 19 93 · www.PhysioMedic.ch · simonkeller@compuserve.com

höhenverstellbare 
Armauflage

allseitig verstellbare
Kopfstütze

by 

Perfekt für jegliche Art der Körpertherapie
Earthlite bietet eine Riesenauswahl an Kofferliegen und statio-
nären Massageliegen aus Holz. Diverse Modelle in unterschied-
lichen Breiten und Farben. Erstklassige Verarbeitung,Tragfähigkeit
1500 kg! Mit lebenslanger Garantie.

Unserer Umwelt zuliebe
Die zusammenklappbaren, transportablen Massageliegen von
Earthlite werden aus kanadischem Ahornholz, erneuerbaren
Ressourcen und umweltfreundlichen Schaumstoffen hergestellt.
Aus Respekt für die Natur basieren Lacke und Vinyl auf Wasser.

Alles für die Physiotherapie
In unserem grossen Show-Room in Burgdorf sind die meisten der rund
3500 Artikel ausgestellt und sofort ab Lager lieferbar. Fordern Sie eine
kostenlose Dokumentation an, verlangen Sie den Besuch unseres Aus-
sendienst-Mitarbeiters oder besuchen Sie uns in Burgdorf.

Jetzt bekommen Sie lebenslänglich
und erst noch in der Extraklasse!

Weitere Verhandlungen 
mit ASCA bringen Resultate
Am 9.11.2006 trafen sich der Präsi-
dent und die Geschäftsleitung des
SVBM mit einer Delegation der ASCA
erneut zu weiteren Gesprächen be-
treffend einer künftigen Zusammen-
arbeit.
Dabei ging es um die Registrierungs-
bedingungen der Mitglieder des
SVBM. Es wurde eine Rahmenverein-
barung im Bereich Fort- und Weiter-
bildung diskutiert. Die durch den
SVBM erarbeitete Vereinbarung wird
durch die ASCA im Grundsatz gutge-
heissen und die Parteien beabsichti-
gen, diese Vereinbarung im kommen-
den Jahr in Kraft setzen zu können.

Die ASCA ihrerseits präsentiert sich
heute in einem professionellen Auf-
tritt, www.asca.ch, und auch die Ver-
handlungen mit weiteren Kranken-
kassen werden geführt. Wir hoffen,
dass zwischen der ASCA und dem
SVBM eine gute und für die Mitglie-
der des Verbandes möglichst kosten-
günstige Lösung erarbeitet werden
kann.

Im Weiteren führt der SVBM auch
weiterhin direkt Kontakte mit einzel-
nen Krankenversicherern.

Der Vorstand

Änderungen im 
Praxisinspektions-
Reglement
Die heute an uns Therapeuten im-
mer höher gestellten Anforderun-
gen in punkto Ausbildung und
Qualität der Arbeit haben den Vor-
stand SVBM bewogen, das Praxis-
inspektions-Reglement den jetzi-
gen Verhältnissen anzupassen.
Diese Änderungen gelten ab sofort
und für alle Mitglieder. Insbeson-
dere bitten wir alle beim EMR
und bei anderen Organisationen
(Krankenkassen, Versicherungen
aller Art) registrierten Mitglieder,

sich gut einzulesen. Ziel des Re-
glementes ist es, die Ansprüche an
die Mitglieder und deren Praxis-
räumlichkeiten in Grundzügen zu
fixieren und die Praxisinspektion
zu insitutionalisieren. Deshalb le-
gen wir diesem insieme jedem Mit-
glied SVBM das ab sofort gültige
Praxisinspektions-Reglement bei.

Auftrags des Vorstandes SVBM
Fredy Flückiger

Verantwortlicher Praxisinspektionen

Wir suchen aus den Reihen unserer Mitglieder

Praxisinspektor(in) SVBM

Für den Raum Bern/Biel/Solothurn

– Haben Sie angenehme Umgangsformen?

– Können Sie sich durchsetzen und besitzen gute fachliche Kenntnisse?

– Können Sie Verantwortung übernehmen und selbständig arbeiten?

Dann erwarten wir gerne Ihre Bewerbung an folgende Adresse:

Fredy Flückiger-Roos
Entlebucherstrasse 20

6110 Wolhusen

gesucht

Med. Masseur/in FA

– Arbeitsbeginn nach Absprache
– Anstellung mind. 60%

Bewerbung (Qualifikation,
Praxiserfahrung,CV, Foto) an:

INSTINCT, Angela Aebli
Streulistrasse 66, 8032 Zürich
info@instinct.ch
www.instinct.ch

gesucht
Sportmasseur/in oder
Med. Masseur/in FA

mit eigenem Kundenstamm, für
die Mitbenutzung der Praxis-
räumlichkeiten. Jeweils mon-
tags und mittwochs.

Bewerbungen mit Foto an:

Sporttherapie Arno Walther
Meierweg 3
8006 Zürich
oder arno.walther@bluemail.ch



Was regelt der 
Arbeitsvertrag?
Checkliste

– Datum des Stellenantritts
– Anzahl Arbeitsstunden pro Wo-

che (bei Teilzeitarbeit: Welche
Wochentage sind frei?)

– Dauer der Probezeit
– Umschreibung der Tätigkeit und

des Arbeitsortes
– Bruttolohn (wenn immer mög-

lich Monatslohn, nicht Stunden-
lohn)

– 13. Monatslohn oder Gratifika-
tion

– Teuerungsausgleich
– Ferien (inklusive allfällig vorge-

schriebene Zeiten wie etwa bei
Betriebsferien)

– bei Anstellung im Stundenlohn:
Anspruch auf bezahlte Feiertage
und Ferienentschädigung

– Lohnfortzahlung des Arbeitge-
bers bei Krankheit und Unfall
(Dauer und Höhe des Anspruchs
des Arbeitnehmers). Falls mög-
lich: Pflicht des Arbeitgebers,
eine Krankentaggeld-Versiche-
rung abzuschliessen, und Anteil
der Prämien, die vom Arbeitneh-
mer übernommen werden müssen

– Kündigungsfrist

Der Vertrag ist von beiden Parteien
zu unterzeichnen.

Bei Teilzeitarbeit gelten
meist die gleichen Rechte
Teilzeitbeschäftigte unterstehen
grundsätzlich den gleichen Vor-
schriften wie die Vollzeitbeschäf-
tigten. Teilzeitbeschäftigte haben
das gleiche Recht auf Ferien,
Lohnfortzahlung im Krankheits-
falle usw. wie Beschäftigt mit
Vollpensum. Der Ferienanspruch
beträgt ebenfalls im Minimum 4
Wochen.

Besonderheiten:
Feiertagsvergütung:
Für Feiertage, die nicht in die Ar-
beitszeit fallen, besteht grund-
sätzlich kein Anrecht auf Nachbe-
zug oder Vergütung.

Sozialversicherung (UVG):
Wer weniger als 12 Stunden pro
Woche im gleichen Betrieb arbei-
tet, ist nur für Unfälle bei der Ar-
beit und auf dem Arbeitsweg obli-
gatorisch versichert. Für Unfälle,
die sich in der Freizeit ereignen,
ist eine private Unfallversiche-
rung abzuschliessen.

Pensionskasse (BVG):
Wer im Jahr nicht mindestens den
jeweils bestimmten Koordina-
tionslohn (2006: Fr. 19'350.–) ver-
dient, bezahlt keine Pensionskas-
senbeiträge.
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Das Wichtigste zum Arbeitsrecht

Ausländer brauchen eine Bewilligung.

Ausländerinnen und Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung (Bewilligung C)

dürfen eine Stelle erst antreten, wenn ihnen der Aufenthalt zum Stellenantritt

bewilligt worden ist.

Sozialabzüge 
Diese Sätze werden den Arbeitnehmern vom Bruttolohn (inklusive 
allen Zulagen mit Ausnahme der Familien- oder Ausbildungszulage) 
abgezogen:

Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV 4,2 %
Invalidenversicherung IV 0,7 %
Erwerbsersatzordnung EO 0,15 %
Arbeitslosenversicherung ALV 1,0 %

Total 6,05 %

Pensionskasse variabel, je nach Versicherung

Unfallversicherung variabel, je nach Versicherung
(Nichtbetriebsunfälle) und Branche

Krankentaggeld freiwillig

Auszug aus dem Gesetz –
Arbeitsvertrag – 
OR Art. 319 ff.

Einzelarbeitsvertrag 
Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, auf
bestimmte oder unbestimmte Zeit, zur
Leistung von Arbeit im Dienste des Ar-
beitgebers und dieser zur Entrichtung
eines Lohnes, der nach Zeitabschnitten
(Zeitlohn) oder nach der geleisteten
Arbeit (Akkordlohn) bemessen wird.
Als Einzelarbeitsvertrag gilt auch der
Vertrag, durch den sich ein Arbeitneh-
mer zur regelmässigen Leistung von
stunden-, halbtage- oder tageweiser
Arbeit (Teilzeitarbeit) im Dienste des
Arbeitgebers verpflichtet.
Der Einzelarbeitsvertrag bedarf
grundsätzlich zu seiner Gültigkeit
keiner besonderen Form; Schrift-
lichkeit ist empfohlen.
Der Arbeitnehmer hat die vertrag-
lich übernommene Arbeit in eige-
ner Person zu leisten, sofern nichts
anderes verabredet ist oder sich aus
den Umständen ergibt.

Sorgfalts- und Treuepflicht
Der Arbeitnehmer hat die ihm über-
tragene Arbeit sorgfältig auszufüh-
ren und die berechtigten Interes-
sen des Arbeitgebers in guten Treu-
en zu wahren.

Überstundenarbeit
Wird gegenüber dem zeitlichen
Umfang der Arbeit, der verabredet
oder üblich oder durch Normalar-
beitsvertrag oder Gesamtarbeits-
vertrag bestimmt ist, die Leistung
von Überstunden notwendig, so
ist der Arbeitnehmer dazu ver-
pflichtet, als er sie zu leisten ver-
mag und sie ihm nach Treu und
Glauben zugemutet werden kann.
Im Einverständnis mit dem Ar-
beitnehmer kann der Arbeitgeber
die Überstundenarbeit innert ei-
nes angemessenen Zeitraumes
durch Freizeit von mindestens
gleicher Dauer ausgleichen (Emp-
fehlung vertraglich festhalten).
Ist nichts anderes schriftlich ver-
abredet, so hat der Arbeitgeber
für die Überstunden-arbeit Lohn
zu entrichten, der sich nach dem
Normallohn samt einem Zuschlag
von mindestens einem Viertel be-
misst.

Pflichten des Arbeitgebers
Lohn
Der Arbeitgeber hat dem Arbeit-
nehmer den Lohn zu entrichten,
der verabredet oder üblich oder
durch Normalarbeitsvertrag oder
Gesamtarbeitsvertrag bestimmt
ist.
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Definition – Überzeit und Überstunden

Von Überzeit spricht man, wenn die gesetzliche Höchstarbeitszeit (nach dem

Arbeitsgesetz, ArG) überschritten wird.

Um Überstunden handelt es sich, wenn die vertragliche Arbeitszeit überschrit-

ten wird.

Anteil am Geschäftsergebnis
Hat der Arbeitnehmer vertraglich An-
spruch auf einen Anteil am Gewinn
oder am Umsatz oder sonst am 
Geschäftsergebnis, so ist für die Be-
rechnung des Anteils das Ergebnis
des Geschäftsjahres massgebend,
wie es nach den gesetzlichen Vor-
schriften und allgemein anerkannten
kaufmännischen Grundsätzen fest-
zustellen ist.

Gratifikation
Richtet der Arbeitgeber neben dem
Lohn bei bestimmten Anlässen wie
Weihnachten oder Abschluss des
Geschäftsjahres eine Sondervergü-
tung aus, so hat der Arbeitnehmer
einen Anspruch darauf, wenn es
verabredet ist. Endigt das Arbeits-
verhältnis, bevor der Anlass zur
Ausrichtung der Sondervergütung
eingetreten ist, so hat der Arbeit-
nehmer einen Anspruch auf einen
verhältnismässigen Teil davon,
wenn es verabredet ist und er am
Ende des Kalenderjahres noch im
Betrieb arbeitet.

13. Monatslohn
Der 13. Monatslohn ist ein fester
Lohnbestandteil. Im Arbeitsvertrag
sollte deshalb klar und deutlich
stehen, dass ein 13. Monatslohn
geschuldet ist.

Ausrichtung des Lohnes
Sind nicht kürzere Fristen oder an-
dere Termine verabredet oder üb-
lich und ist durch Normalarbeits-
vertrag oder Gesamtarbeitsvertrag
nichts anderes bestimmt, so ist

dem Arbeitnehmer der Lohn Ende
jeden Monats auszurichten.

Lohn bei Verhinderung an der Ar-
beitsleistung
Kann die Arbeit infolge Verschul-
dens des Arbeitgebers nicht geleis-
tet werden oder kommt er aus an-
deren Gründen mit der Annahme
der Arbeitsleistung in Verzug, so
bleibt er zur Entrichtung des Loh-
nes verpflichtet, ohne dass der Ar-
beitnehmer zur Nachleistung ver-
pflichtet ist.
Der Arbeitnehmer muss sich auf den
Lohn anrechnen lassen, was er
wegen Verhinderung an der Arbeits-
leistung erspart oder durch ander-
weitige Arbeit erworben oder zu er-
werben absichtlich unterlassen hat.
Wird der Arbeitnehmer aus Grün-
den, die in seiner Person liegen,
wie Krankheit, Unfall, Erfüllung ge-
setzlicher Pflichten oder Ausübung
eines öffentlichen Amtes, ohne
sein Verschulden an der Arbeitsleis-
tung verhindert, so hat ihm der Ar-
beitgeber für eine beschränkte Zeit
den darauf entfallenden Lohn zu
entrichten, samt einer angemesse-
nen Vergütung für ausfallenden Na-
turallohn, sofern das Arbeitsver-
hältnis mehr als drei Monate gedau-
ert hat oder für mehr als drei
Monate eingegangen ist.

Ausnahmen
Ist der Arbeitnehmer auf Grund ge-
setzlicher Vorschrift gegen die wirt-
schaftlichen Folgen unverschulde-
ter Arbeitsverhinderung aus Grün-
den, die in seiner Person liegen,

obligatorisch versichert, so hat
der Arbeitgeber den Lohn nicht zu
entrichten, wenn die für die be-
schränkte Zeit geschuldeten Ver-
sicherungsleistungen mindestens
vier Fünftel des darauf entfallen-
den Lohnes decken.
Sind die Versicherungsleistungen
geringer, so hat der Arbeitgeber
die Differenz zwischen diesen und
vier Fünfteln des Lohnes zu ent-
richten.
Werden die Versicherungsleistun-
gen erst nach einer Wartezeit ge-
währt, so hat der Arbeitgeber für
diese Zeit mindestens vier Fünftel
des Lohnes zu entrichten.

Auslagen im Allgemeinen
Der Arbeitgeber hat dem Arbeit-
nehmer alle durch die Ausführung
der Arbeit notwendig entstehen-
den Auslagen (Spesen) zu erset-
zen, bei Arbeit an auswärtigen Ar-
beitsorten auch die für den Unter-
halt erforderlichen Aufwendungen.
Durch schriftliche Abrede, Nor-
malarbeitsvertrag oder Gesamtar-
beitsvertrag kann als Auslagener-
satz eine feste Entschädigung,
wie namentlich ein Taggeld oder
eine pauschale Wochen- oder Mo-
natsvergütung, festgesetzt wer-
den, durch die jedoch alle not-
wendig entstehenden Auslagen
gedeckt werden müssen.
Abreden, dass der Arbeitnehmer
die notwendigen Auslagen ganz
oder teilweise selbst zu tragen
habe, sind nichtig.

Fälligkeit
Auf Grund der Abrechnung des Ar-
beitnehmers ist der Auslagener-
satz jeweils zusammen mit dem
Lohn auszurichten, sofern nicht
eine kürzere Frist verabredet oder
üblich ist.

Freizeit
Der Arbeitgeber hat dem Arbeit-
nehmer jede Woche einen freien
Tag zu gewähren, in der Regel den
Sonntag oder, wo dies nach den
Verhältnissen möglich ist, einen
vollen Werktag.
Unter besonderen Umständen kön-
nen dem Arbeitnehmer mit dessen
Zustimmung ausnahmsweise meh-
rere freie Tage zusammenhängend
oder statt eines freien Tages zwei
freie Halbtage eingeräumt werden.
Dem Arbeitnehmer sind im Übrigen
die üblichen freien Stunden und
Tage, nach erfolgter Kündigung die
für das Aufsuchen einer anderen Ar-
beitsstelle erforderliche Zeit zu ge-
währen.
Bei der Bestimmung der Freizeit ist
auf die Interessen des Arbeitgebers
wie des Arbeitnehmers angemessen
Rücksicht zu nehmen.

Ferien
a/ Dauer
Der Arbeitgeber hat dem Arbeit-
nehmer jedes Dienstjahr wenigs-
tens vier Wochen, dem Arbeitneh-
mer bis zum 20. Altersjahr wenigs-
tens fünf Wochen Ferien zu ge-
währen.
Für ein unvollständiges Dienstjahr
sind Ferien entsprechend der Dau-
er des Arbeitsverhältnisses im be-
treffenden Dienstjahr zu gewähren.

b/ Kürzung
Ist der Arbeitnehmer durch sein
Verschulden während eines Dienst-
jahres insgesamt um mehr als einen
Monat an der Arbeitsleistung ver-
hindert, so kann der Arbeitgeber
die Ferien für jeden vollen Monat
der Verhinderung um einen Zwölf-
tel kürzen.
Beträgt die Dauer weniger als einen
Monat und ist sie durch Gründe wie
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Krankheit, Unfall, Erfüllung gesetz-
licher Pflichten, Ausübung eines öf-
fentlichen Amtes oder Jugendurlaub
ohne Verschulden des Arbeitnehmers
verursacht, so dürfen die Ferien vom
Arbeitgeber nicht gekürzt werden.
Die Ferien dürfen nicht gekürzt wer-
den bei Schwangerschaft und Nieder-
kunft einer Arbeitnehmerin, die bis
zu zwei Monaten an der Arbeitsleis-
tung verhindert ist.
Der Arbeitgeber bestimmt den Zeit-
punkt der Ferien und nimmt dabei auf
die Wünsche des Arbeitnehmers so
weit Rücksicht, als dies mit den Inter-
essen des Betriebes vereinbar ist. Der
Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer
für die Ferien den gesamten darauf
entfallenden Lohn zu entrichten.
Die Ferien dürfen während der Dau-
er des Anstellungsverhältnisses
nicht durch Geldleistungen oder
andere Vergütungen abgegolten
werden (ausgenommen Teilzeit /
Ferienentschädigung prozentual im
Stundenlohn inbegriffen).

Zeugnis
Der Arbeitnehmer kann jederzeit
vom Arbeitgeber ein Zeugnis ver-
langen, das sich über die Art und
Dauer des Anstellungsverhältnisses
sowie über seine Leistungen und
sein Verhalten ausspricht.

Auf besonderes Verlangen des Ar-
beitnehmers hat sich das Zeugnis
auf Angaben über die Art und Dau-
er des Arbeitsverhältnisses zu be-
schränken (Arbeitsbestätigung).

Beendigung des
Arbeitsverhältnisses
a/ befristetes Arbeitsverhältnis
Ein befristetes Arbeitsverhältnis
endigt ohne Kündigung.

b/ unbefristetes Arbeitsverhältnis
(Kündigung im Allgemeinen)
Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
kann von jeder Vertragspartei ge-
kündigt werden. Der Kündigende
muss die Kündigung schriftlich be-
gründen, wenn die andere Partei dies
verlangt.

Kündigungsfristen 
a/ im Allgemeinen
Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
dürfen keine verschiedenen Kündi-
gungsfristen festgesetzt werden; bei
widersprechender Abrede gilt für
beide die längere Frist.
Hat der Arbeitgeber das Arbeitsver-
hältnis aus wirtschaftlichen Grün-
den gekündigt oder eine ent-
sprechende Absicht kundgetan, so
dürfen jedoch durch Abrede, Nor-
malarbeitsvertrag oder Gesamtar-
beitvertrag für den Arbeitnehmer
kürzere Kündigungsfristen verein-
bart werden.

b/ während der Probezeit
Das Arbeitsverhältnis kann während
der Probezeit jederzeit mit einer
Kündigungsfrist von sieben Tagen
gekündigt werden; als Probezeit gilt
in der Regel der erste Monat eines
Arbeitsverhältnisses.
Durch schriftlich Abrede, Normalar-
beitsvertrag oder Gesamtarbeits-
vertrag können abweichende Ver-
einbarungen getroffen werden; die

Probezeit darf jedoch auf höchs-
tens drei Monate verlängert werden.
Bei einer effektiven Verkürzung der
Probezeit infolge Krankheit, Unfall
oder Erfüllung einer nicht frei-
willig übernommenen gesetzlichen
Pflicht erfolgt eine entsprechende
Verlängerung der Probezeit.

c/ nach Ablauf der Probezeit
Das Arbeitsverhältnis kann im ers-
ten Dienstjahr mit einer Kündi-
gungsfrist von einem Monat, im
zweiten bis und mit dem neunten
Dienstjahr mit einer Frist von zwei
Monaten und nachher mit einer Frist
von drei Monaten je auf das Ende ei-
nes Monats gekündigt werden.
Diese Fristen dürfen durch schrift-
liche Abrede, Normalarbeitsvertrag
oder Gesamtarbeitsvertrag abge-
ändert werden; unter einen Monat
dürfen sie jedoch nur durch Ge-
samtarbeitsvertrag und nur für das
erste Dienstjahr herabgesetzt wer-
den.

Kündigung zur Unzeit
a/ durch den Arbeitgeber
Nach Ablauf der Probezeit darf der
Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis
nicht kündigen:

1/ während der Arbeitnehmer
schweizerischen obligatorischen
Militärdienst oder Zivilschutz leis-
tet sowie, sofern die Dienstleistung
mehr als 11 Tage dauert, während
vier Wochen vorher oder nachher.

2/ während der Arbeitnehmer ohne
eigenes Verschulden durch Krankheit
oder durch Unfall ganz oder teilweise
an der Arbeitsleistung verhindert ist,
und zwar im ersten Dienstjahr wäh-
rend 30 Tagen, ab dem zweiten bis
und mit fünften Dienstjahr während
90 Tagen und ab dem sechsten
Dienstjahr während 180 Tagen.

3/ während der Schwangerschaft
und in den 16 Wochen nach der
Niederkunft einer Arbeitnehme-
rin.

4/ während der Arbeitnehmer mit
Zustimmung des Arbeitgebers an
einer von den zuständigen Behör-
den angeordneten Dienstleistung
für eine Hilfsaktion im Ausland teil-
nimmt.

b/ durch den Arbeitnehmer
Nach Ablauf der Probezeit darf der
Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis
nicht kündigen, wenn ein Vorge-
setzter, dessen Funktion er auszu-
üben vermag, oder der Arbeitgeber
selbst unter den in a, Abs. 3, ange-
führten Voraussetzungen an der
Ausübung der Tätigkeit verhindert
ist und der Arbeitnehmer dessen
Tätigkeit während der Verhinde-
rung zu übernehmen hat.

Fristlose Auflösung
Aus wichtigen Gründen kann der
Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer
jederzeit das Arbeitsverhältnis
fristlos auflösen; er muss die frist-
lose Vertragsauflösung schriftlich
begründen, wenn die andere Partei
dies verlangt.
Als wichtiger Grund gilt namentlich
jeder Umstand, bei dessen Vorhan-
densein dem Kündigenden nach
Treu und Glauben die Fortsetzung
des Arbeitsverhältnisses nicht
mehr zugemutet werden darf.

Für Streitigkeiten aus dem Arbeits-
verhältnis gilt wahlweise der Ge-
richtsstand des Wohnsitzes des Be-
klagten oder des Ortes des Betrie-
bes oder Haushalts, für den der
Arbeitnehmer Arbeit leistet.

G.Rupp, Geschäftsleitung

Ferienguthaben verfallen nicht!

Können Ferien bis Ende Jahr nicht

bezogen werden, verfallen sie des-

wegen nicht. Dieser Anspruch ver-

jährt erst nach fünf Jahren. So lan-

ge können die Ferien nachbezogen

werden. 

Fallen offizielle Feiertage in die Fe-

rien, entsteht ein Nachbezugsrecht. 

Das gleiche gilt, wenn der Arbeit-

nehmer in den Ferien krank wird.

Grund: Die Ferien sollen der Erho-

lung dienen, was bei Krankheit

nicht möglich ist.
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SVBM-T-Shirt S  M 
weiss blau L  XL 19.–

Polo-Shirt S  M 
weiss L  XL 24.–

SVBM-Trainerhose weiss (solange Vorrat)

ohne Beinabschluss S L XL 43.–
mit Beinabschluss S L

Flies (Bahrentücher) 70 x 200 cm
Karton (100 Stück) 98.–

Regenschirm 12.–

SVBM-Baseball-Cap 6.50

NEU

Decktücher 100 x 220 cm
weiss hellblau 39.–

Notfallapotheke 169.–
komplett mit Inhalt

Patientenkarte
50 16.–
100 26.–
200 50.–
250 56.–

Einlageblätter 50 Stück 12.–

Datum JL / Befunde / Verlauf / Beurteilung

BemerkungenPatientenkart
e.qxp  16.10.

2006  10:29 U
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Bestelltalon (Die Preise verstehen sich ohne Porto.) für Nichtmitglieder 10 % Zuschlag auf alle Artikel

Die für die Mitglieder des Schwei-
zerischen Verbandes der Berufs-
masseure (SVBM) angebotene Be-
rufshaftpflichtversicherung geht
gezielt auf die Bedürfnisse der
selbständig erwerbenden Masseu-
re/-innen ein.
Wir verweisen diesbezüglich auf
das Merkblatt  Berufshaftpflicht-
versicherung für die Mitglieder
des SVBM, welches zusammenfas-
send die geltende Versicherungs-
deckung erläutert.
Aufgrund einiger Rückfragen und
Unklarheiten möchten wir Sie je-
doch im Sinne einer Klarstellung
auf folgenden Umstand hinweisen: 
Die Versicherungsdeckung aus
obiger Berufshaftpflichtversiche-
rung bezieht sich ausschliesslich
auf die im Masseurenberuf üb-
lichen Tätigkeiten und Therapien. 
Weitere Tätigkeiten, die Sie viel-
leicht zusätzlich oder nebenbei
zur Masseurentätigkeit ausüben
(wie z.B. Kosmetikerin, Perma-

nent-Make-Up, Med. Fusspflege,
Piercings usw.), fallen nicht unter
den Versicherungsschutz obiger
Berufshaftpflichtversicherung.
Für diese Tätigkeiten müssen Sie
immer eine  separate Haftpflicht-
versicherung abschliessen. 
Wir empfehlen Ihnen deshalb,
falls Sie noch andere Tätigkeiten
nebst der Masseurentätigkeit aus-
führen, ihre Situation mit ihrem
persönlichen Versicherungsbera-
ter zu analysieren und eine indi-
viduelle Versicherungslösung an-
zustreben. Ob Sie dabei sämtliche
Tätigkeiten separat versichern
oder die Masseurentätigkeit über
den SVBM und nur die anderen Tä-
tigkeiten individuell versichern,
ist Ihr Entscheid. 
Wir hoffen, Ihnen mit unseren
Ausführungen Klarheit über den
bestehenden Versicherungsschutz
verschafft zu haben und stehen
bei Fragen gerne zur Verfügung.

SVBM, Sekretariat Mels

Aus Platzgründen sind die Neueintritte per 1.10.2006 in dieser Ausgabe nicht namentlich
erwähnt. Wir werden dies im ersten insieme des neuen Jahres nachholen.

Neu im Sortiment
Poloshirt weiss
Grössen S/M/L/XL Fr.24.–
Einlageblätter für Patientenkarten
50 Stck Fr.12.–

Shopnotizen
Da vom Hersteller die Trainerhosen in
weiss nicht mehr geliefert werden
können, wird auch bei uns dieser
Artikel bald ausverkauft sein. Im
Moment hat es noch Grössen S/L/XL.
Wir sind bestrebt, so schnell als
möglich einen Lieferanten für eine
gleichwertige Trainerhose zu finden.
Zu gegebener Zeit werden wir Sie
informieren.

gesucht
per sofort oder nach Vereinbarung

Med. Masseur/in FA
oder gut ausgebildete(r) 

Masseur/in
Arbeitspensum bis 100% möglich.

Weitere Informationen und
Auskünfte unter:
071/ 755 59 43

(bitte Hr. Brugger Josua verlangen)

Bitte senden Sie ihre 
Bewerbungsunterlagen an:

Massagepraxis Brugger
Fitnesscenter Vitalis 

9450 Lüchingen


